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1 Die Ledder Werkstätten gGmbH  

Die Ledder Werkstätten gGmbH ist eine Einrichtung der Eingliederungshilfe für Er-

wachsene mit einer geistigen, psychischen und/oder mehrfachen Behinderung1 im 

Tecklenburger Land, die 1968 in der Gemeinde Ledde gegründet wurde. Im Ge-

schäftsfeld „Arbeit und Berufliche Bildung“ bieten die Ledder Werkstätten vielfältige 

und differenzierte Teilhabeangebote für Menschen mit Behinderung in den Bereichen 

Arbeit und Bildung an. Daneben können im Geschäftsfeld „Wohnen und Individuelle 

Dienste“ Leistungen aus dem breitgefächerten Angebotsspektrum der Bereiche Woh-

nen, Gesundheit und Freizeit in Anspruch genommen werden. Seit ihrer Gründung 

haben sich die Ledder Werkstätten inhaltlich und fachlich weiterentwickelt und sind 

kontinuierlich gewachsen – sowohl mit Blick auf die Strukturen als auch mit Blick auf 

die Anzahl der Personen. Mittlerweile ist die Ledder Werkstätten gGmbH einer der 

größten Arbeitgeber im Tecklenburger Land und ein starker Partner für Menschen mit 

Behinderung und deren Angehörige in der Region. 

Im Arbeitsbereich der Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) sind derzeit über 

12802 Menschen mit Behinderung in den umliegenden Betriebsstätten oder Organisa-

tionsteilen sowie auf Außenarbeitsplätzen beschäftigt. Die Ledder Werkstätten bieten 

vielfältige Teilhabemöglichkeiten im Bereich Arbeit an: Von „klassischen“ Tätigkeiten 

in der Montage und Verpackung über Elektromontage, Holz, Textil, Metall und Garten-

bau über service- und dienstleistungsorientierte Beschäftigungsmöglichkeiten bis hin 

zu ausgelagerten Arbeitsplätzen in Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes.  

Vor der Aufnahme in den Arbeitsbereich der WfbM besuchen die Teilnehmer:innen im 

Regelfall ein dreimonatiges Eingangsverfahren und anschließend zwei Jahre lang den 

Berufsbildungsbereich (BBB), um dort die eigenen Interessen und Fähigkeiten zu ent-

decken, (weiter-)zuentwickeln und sich auf ihr Arbeitsleben vorzubereiten.  

Knapp 500 Menschen mit Behinderung nehmen die unterschiedlichen Wohnangebote 

der Ledder Werkstätten in Form der Besonderen Wohnform sowie des Betreuten Woh-

nens (inkl. IAW3 und Betreutes Wohnen in Gastfamilien) in Anspruch. Die Standorte 

                                                           
1 In diesem Konzept wird von Beschäftigten sowie Nutzer:innen gesprochen: Beschäftigte sind die Men-
schen mit Behinderung, die im Arbeitsbereich der Werkstatt tätig sind. Dazu zählen im Folgenden auch 
Teilnehmer:innen, die sich im Eingangsverfahren oder im Berufsbildungsbereich der Werkstatt befin-
den. Der Begriff Nutzer:innen umfasst alle Personen, die die LeWe-Wohnangebote und/oder die Ange-
bote der Individuellen Dienste (s.u.) in Anspruch nehmen.  
2 Zahlen laut Stand Oktober 2023 
3 Intensiv ambulant betreutes Wohnen (siehe Glossar der Ledder Werkstätten) 
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der Besonderen Wohnformen sind verteilt auf die Städte/Kommunen Ibbenbüren, Len-

gerich, Westerkappeln, Leeden, Ledde und Ladbergen und Angebote des Betreuten 

Wohnen finden sich in Ibbenbüren, Lengerich, Tecklenburg, Saerbeck, Recke und wei-

teren umliegenden Gemeinden.  

Darüber hinaus verfügen die Ledder Werkstätten mit dem Geschäftsbereich der „Indi-

viduellen Dienste“ über eine Angebotspalette in den Ressorts Gesundheit und Freizeit 

(Reha-Sport, Physiotherapie, Tagesstruktur für Rentner:innen, Freizeitmaßnahmen). 

Diese Angebote werden von einem wechselnden Personenkreis aus den Reihen der 

Beschäftigten und Nutzer:innen in Anspruch genommen.  

Die Verwaltung als weiterer Unternehmensteil der Ledder Werkstätten übernimmt or-

ganisationsübergreifende Dienstleistungsaufgaben in den Bereichen Personalwesen, 

Finanzen, EDV, Einkauf, Öffentlichkeitsarbeit, Gebäudeinstandhaltung und Technik, 

Empfang, Sekretariat und Fuhrpark. Hinzu kommt der Fahrdienst als interne Beförde-

rungsdienstleistung für Werkstattbeschäftigte. Zur Verwaltung gehören außerdem wei-

tere direkt an die Unternehmensleitung angegliederte, Stabstellen (Strategie und Qua-

litätsmanagement, Organisationsentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit, Projektmanage-

ment).  

Seit 2013 ist die Reha GmbH für Sozialpsychiatrie Lengerich eine Tochtergesellschaft 

der Ledder Werkstätten gGmbH, die Wohn- und Teilhabeangebote für Menschen mit 

psychischer Behinderung oder Erkrankung in unserer Region gestaltet. Hierzu zählen 

Angebote der Besonderen Wohnform und des Betreuten Wohnens ebenso wie eine 

offene Beratungsstelle, eine Tagesstätte und ein Zuverdienst. Die Reha GmbH verfügt 

über ein eigenes Konzept zur Vermeidung von freiheitsentziehenden Maßnahmen.  

 

2 Zielsetzungen des Konzeptes und Grundlagen von FeM 

Ausgehend von § 8 Abs. 2 des Wohn- und Teilhabegesetzes (WTG)4 bezieht sich das 

vorliegende Konzept auf die Beschreibung von Maßnahmen zur Vermeidung von und 

zum Umgang mit freiheitsbeschränkenden und freiheitsentziehenden Maßnahmen 

(FeM) in den beiden Geschäftsfeldern der Ledder Werkstätten gGmbH „Arbeit und Be-

rufliche Bildung“ (AuB) und „Wohnen und Individuelle Dienste“ (WuID). Dabei ist das 

                                                           
4 § 8 WTG:  Gewaltprävention, freiheitsbeschränkende und freiheitsentziehende Maßnahmen 
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Thema im Geschäftsfeld AuB im Arbeitsbereich für Menschen mit Schwerst- und Mehr-

fachbehinderung (AB-SMB) von besonderer Relevanz, während es im Geschäftsfeld 

WuID in erster Linie die Besondere Wohnform betrifft. Die geltenden Grundsätze, der 

rechtliche Rahmen, die Alternativen, Methoden und Verfahren im Zusammenhang mit 

freiheitsbeschränkenden und -entziehenden Maßnahmen unterscheiden sich jedoch 

nicht voneinander, weshalb ein organisationsübergreifendes Konzept unter Beteili-

gung aller Geschäftsbereiche erstellt wurde.  

Grundsätzlich besteht beim Umgang mit freiheitsbeschränkenden und freiheitsentzie-

henden Maßnahmen in den Ledder Werkstätten die Absicht immer darin, diese mög-

lichst zu vermeiden bzw. Alternativen umzusetzen. Sollten FeM im Rahmen der As-

sistenz notwendig werden, gilt stets der zentrale handlungsleitende Grundsatz:  

Eine freiheitsbeschränkende oder freiheitsentziehende Maßnahme 

darf nie als Form der Bestrafung, sondern ausschließlich zum Schutz 

des Betroffenen eingesetzt werden! 

Diese Maxime ist von allen Mitarbeiter:innen zu berücksichtigen und entlang der im 

Folgenden beschriebenen Vorgaben vor jeder Durchführung einer FeM zu überprüfen.  

Die Nichtbeachtung des Grundsatzes birgt ein hohes Gewaltrisiko, welches sich vor-

nehmlich aus dem bestehenden Machtgefälle und der Abhängigkeit zwischen dem 

Leistungsanbieter und dem Empfänger innerhalb der Assistenzleistung ergibt. Dieses 

Ungleichgewicht in der helfenden Beziehung zeigt sich in einer Machtasymmetrie, so-

dass es auch unter bestimmten Umständen zu nicht genehmigten freiheitsbeschrän-

kenden und freiheitsentziehenden Maßnahmen i. S. d. § 1831 Abs. 4 BGB kommen 

könnte. Deshalb soll diese Konzeption im Wesentlichen dazu beitragen, rechtlich auf-

zuklären und alternative Ansätze in der Pflege und Assistenz aufzuzeigen, damit die 

Leistungserbringung in einem menschenwürdigen Rahmen stattfinden kann. Denn 

„die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflich-

tung aller staatlichen Gewalt.“5  Aus diesem Grundsatz leitet sich „das Recht auf Leben 

und körperliche Unversehrtheit“6 i. S. d. Art. 2 Abs. 2 GG ab.  Diesen Grundsatz gilt es 

zu schützen, weil er „ein unveräußerliches Menschenrecht“ beschreibt. Insofern zählt 

zum Selbstverständnis der Ledder Werkstätten gGmbH, dass der Träger sich auch um 

jene Menschen kümmert, die dem Risiko von freiheitsbeschränkenden und freiheits-

entziehenden Maßnahmen ausgesetzt sind.  

                                                           
5 Art 1 Abs. 1 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG). 
6 Art 2 Abs. 1 Satz 2 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG). 
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Dieses Konzept über den Umgang mit freiheitsbeschränkenden und freiheitsentzie-

henden Maßnahmen wurde auf Grundlage des § 8 des Wohn- und Teilhabegesetzes 

(WTG-NRW) i. V. m. § 1831 BGB verschriftlicht. Damit erfüllt das Konzept einerseits 

die gesetzlichen Vorgaben, andererseits verschafft es Rechts- und Handlungssicher-

heit für alle Mitarbeiter:innen, Nutzer:innen und Beschäftigten der Ledder Werkstätten 

gGmbH. Dafür strebt die Einrichtung mit allen beteiligten Behörden und Personen, wie 

z.B. Beschäftigten, Nutzer:innen, rechtlichen Betreuer:innen, WTG-Behörde, Betreu-

ungsgericht, Mitarbeiter:innen und Führungskräften eine gute Zusammenarbeit an. Im 

Ergebnis gibt das Konzept Orientierung und soll zur Sensibilisierung und „Verbesse-

rung des Mitarbeiterwissens und -handelns unter rechtlichen, ethischen und klinischen 

Gesichtspunkten“7 beitragen.  

Zur Implementierung des Konzeptes in der Praxis und zur strukturellen Verankerung 

in der Einrichtung werden FeM-Beauftragte in beiden Geschäftsfeldern benannt. Auf-

gabe der FeM-Beauftragten ist die Beratung und Unterstützung der Leitung zum 

Thema FeM allgemein sowie bei der Durchführung der Unterweisungen des Konzep-

tes durch die zuständigen Leitungen. Außerdem sind die Beauftragten zuständig für 

die Meldungen an die Monitoring- und Beschwerdestelle, die laut § 8 a Abs. 7 WTG 

viermal jährlich zu tätigen sind und ebenso für die Erstellung eines jährlichen internen 

FeM-Berichts. Im Geschäftsfeld Wohnen und Individuelle Dienste sind die Mitarbei-

ter:innen des Fachdienstes Teilhabe die benannten FeM-Beauftragten. Im Geschäfts-

feld Arbeit und berufliche Bildung liegt die Zuständigkeit beim Fachdienst AB-SMB.  

Wichtig zu beachten ist, dass die Verantwortlichkeit für die Umsetzung des Konzeptes 

und dessen Unterweisung nicht bei den FeM-Beauftragten, sondern bei den Leitungs-

kräften des jeweiligen Geschäftsbereichs innerhalb der beiden Geschäftsfelder liegt. 

Auf der ersten Ebene sind dies die Geschäftsbereichsleitungen Werkstatt, Berufliche 

Bildung, Besondere Wohnform, Betreutes Wohnen und Individuelle Dienste und da-

runter auf der nächsten Ebene (sofern vorhanden) die jeweiligen Bereichs- oder Team-

leitungen. Darüber hinaus verpflichten sich die beiden Geschäftsfelder zur Zusammen-

arbeit und gegenseitigen Information beim Thema freiheitsentziehende Maßnahmen, 

also z.B. bei der Frage, ob eine Genehmigung für eine FeM bereits in einem Bereich 

vorliegt.  

                                                           
7 Gather, J. et al. (2017), S. 27.  
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2.1 Definition von freiheitsbeschränkenden und -entziehenden Maßnahmen 

An dieser Stelle sollen zunächst grundlegende Aspekte thematisiert werden. Diese 

sind für das Grundverständnis der relevanten Termini wichtig. Demnach spricht man 

von freiheitsentziehenden Maßnahmen, wenn ein:e Nutzer:in oder Beschäftigte:r „mit 

Zwang  gegen seinen natürlichen Willen durch mechanische Vorrichtungen oder auch 

auf andere Weise in seiner Fortbewegungsfreiheit beeinträchtigt wird und er diese Be-

einträchtigung nicht ohne fremde Hilfe überwinden kann. Umfasst sind auch Fixierun-

gen und generell freiheitsbeschränkende Maßnahmen.“8  

Grundsätzlich sind freiheitsbeschränkende und freiheitsentziehende Maßnahmen ge-

nehmigungspflichtig, das heißt, sie dürfen nur auf der Grundlage eines vorliegenden 

richterlichen Beschlusses oder nach schriftlicher Einwilligung des Betroffenen umge-

setzt werden (vgl. Kapitel 6). Die Genehmigungspflicht betrifft alle Maßnahmen, die 

„regelmäßig oder über einen längeren Zeitraum erfolgen. Regelmäßig erfolgt die Maß-

nahme, wenn sie stets zur selben Zeit oder aus einem regelmäßig wiederkehrenden 

Anlass getroffen wird“9. Ein Beispiel hierfür ist die wiederkehrende Fixierung eines Be-

schäftigten während der Beförderung im Bulli zur WfbM oder die dauerhafte Sicherung 

eines Nutzers im Rollstuhl mit einem Bauchgurt. Nur wenn es sich um eine Maßnahme 

handelt, die tatsächlich einmalig und kurzzeitig eingesetzt wird, wie etwa die Absiche-

rung während eines Transports ins Krankenhaus, ist diese nicht genehmigungspflich-

tig. Ebenso besteht keine Genehmigungspflicht, wenn die Maßnahme medizinische 

oder therapeutische Zwecke verfolgt „und die Freiheitsentziehung eine nur in Kauf ge-

nommene Folge darstellt“10. Dies gilt etwa für bestimmte Medikamente, die auch eine 

sedierende Wirkung haben.  

Aus dieser Beschreibung heraus lässt sich ableiten, dass es eine Vielzahl von ver-

schiedenen Formen von freiheitsbeschränkenden und -entziehenden Maßnahmen 

gibt, so dass diese erklärungsbedürftig sind. Hierzu zählen beispielsweise: 

2.1.1 Fixieren des:der Betroffenen durch mechanische Vorrichtungen  

 

 Aufstellen von Bettgittern 

 Anlegen von Sitzgurten, Leibgurten oder Bauchgurten 

 Anlegen von Sicherheitsgurten am (Roll-)Stuhl 

                                                           
8 Franz, M. (o.J.). 
9 Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages (2006), S. 8. 
10 Ebd. 
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 Anlegen von Handfesseln, Fußfesseln oder Körperfesseln 

2.1.2 Einsperren des:der Betroffenen 

 Absperren der Wohngruppe oder des Zimmers 

 Verriegelung der bekannten und benutzbaren Ausgänge 

 Komplizierte Schließmechanismen an Türen 

 ggf. Drehknaufe 

2.1.3 Sedierende Medikamente 

Definition: Sedierende Medikamente sind z.B. Schlafmittel, Psychopharmaka, 
wenn sie gegeben werden 
 
 um die:den Betreute:n an der Fortbewegung im jeweiligen Bereich oder am Ver-

lassen des Bereichs zu hindern 

 um die Pflege zu erleichtern 

 um Ruhe innerhalb der Gruppe oder des Bereichs herzustellen 

Es handelt sich hingegen nicht um eine freiheitsentziehende Maßnahme, wenn die 

Medikamente zu Therapie- oder Heilzwecken ärztlich verordnet werden, auch wenn 

die Medikamentengabe daneben bewirkt, dass der Bewegungsdrang eingeschränkt 

ist. 

2.1.4 Sonstige Vorkehrungen 

 

 Zurückhalten am Hauseingang durch Mitarbeiter:innen der Einrichtung, auch 

durch verbal ausgesprochene Verbote 

 Wegnahme von Bekleidung oder Schuhen 

 Wegnahme von Sehhilfen 

 Wegnahme von Fortbewegungsmitteln (z.B. Rollstuhl, Gehwagen etc.) 

 Zuteilung von Nahrungsmitteln wie Essen und Trinken  

 Elektronische Maßnahmen (z.B. an Körper oder Kleidung angebrachte Sen-

der)11 

Demnach können freiheitsbeschränkende und freiheitsentziehende Maßnahmen nach 

Fixierungen und Isolationsmaßnahmen voneinander unterschieden werden, wobei 

                                                           
11 Franz, M. (o.J.) 
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beide Maßnahmen zum Schutz des betroffenen Menschen eingesetzt werden kön-

nen.12 Fixierungen sind demnach „chemische (z.B. Medikamente), physikalische (z.B. 

Festhalten), mechanische (z.B. Handgelenkfixierungen) oder in der Umgebung instal-

lierte (z.B. Serviertabletts, Sperren)“ Maßnahmen.13 Diese, aber auch Bettgitter und 

Bauchgurt, werden häufig in ‚Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot‘ ein-

gesetzt.   

Demgegenüber stehen Isolationsmaßnahmen. Sie können als „unfreiwillige räumliche 

Isolation“ definiert werden, wobei die betroffene Person unfreiwillig in einem verschlos-

senem Raum „sich selbst überlassen“ ist.14 

Betrachtet man die Fülle dieser einzelnen Maßnahmen, ist anzunehmen, dass das 

Thema freiheitsbeschränkende und freiheitsentziehende Maßnahmen im Alltag der Al-

ten-, Behindertenhilfe und Sozialpsychiatrie immer aktuell ist. Aufgrund der Relevanz 

bedarf es deshalb zunächst der Klärung von grundlegenden Aspekten und Begriffen. 

2.2 Genehmigungspflicht von FeM 

Grundsätzlich beschränken freiheitsbeschränkende und freiheitsentziehende Maß-

nahmen jeden einzelnen Menschen: Deshalb sollten FeM auch als Ultima Ratio, als 

„letztes geeignetes Mittel, [als] letztmöglicher Weg“15 eingesetzt werden. Denn jede 

FeM „ist für die betroffene Peron ein schwerwiegender Eingriff in das Grundrecht der 

Freiheit. Gemäß Artikel 2 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes ist die Freiheit der Person 

unverletzlich. Freiheit der Person im Sinne dieser Vorschrift bedeutet Bewegungsfrei-

heit.“16 Dieses Postulat verpflichtet deshalb die Verantwortlichen der Ledder Werkstät-

ten gGmbH immer erst nach Alternativen zu FeM zu suchen (siehe Kapitel 3). Auch 

dann, wenn bei einem Menschen mit Behinderung und/oder psychischer Erkrankung 

möglicherweise ein rechtlich begründeter Bedarf nach freiheitsbeschränkenden und 

freiheitsentziehenden Maßnahmen bestehen könnte. Denn es gilt grundsätzlich immer 

zu beachten, dass alle Formen von freiheitsbeschränkenden Maßnahmen als auch 

jede freiheitsentziehende Unterbringung genehmigungspflichtig17 sind. Zur Entzie-

hung von Freiheit führt der Gesetzgeber aus:  

                                                           
12 Vgl. Champagne, T. (2019), S. 31. 
13 Ebd.  
14 Vgl. ebd. 
15 Duden (o.J.). 
16 Gather, J. et al. (2017), S. 37.  
17 Eigenmächtiges Handeln ohne richterliche Genehmigung: Wenn Mitarbeiter:innen eigenmächtig han-
deln und freiheitsentziehende Maßnahme ohne Genehmigung des zuständigen Betreuungsgerichtes 
durchführen, kann dies strafrechtliche und zivilrechtliche Folgen haben. Dadurch können strafrechtlich 
ggf. die Straftatbestände der Freiheitsberaubung § 239 StGB, Nötigung § 240 StGB, Körperverletzung 
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„(1) Eine Unterbringung des Betreuten durch den Betreuer, die mit Freiheitsentziehung 

verbunden ist, ist nur zulässig, solange sie zum Wohl des Betreuten erforderlich ist, 

weil  

1. auf Grund einer psychischen Krankheit oder geistigen oder seelischen Be-

hinderung des Betreuten die Gefahr besteht, dass er sich selbst tötet oder er-

heblichen gesundheitlichen Schaden zufügt, oder 

2. zur Abwendung eines drohenden erheblichen gesundheitlichen Schadens 

eine Untersuchung des Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung oder ein 

ärztlicher Eingriff notwendig ist, die Maßnahme ohne die Unterbringung des Be-

treuten nicht durchgeführt werden kann und der Betreute auf Grund einer psy-

chischen Krankheit oder geistigen oder seelischen Behinderung die Notwendig-

keit der Unterbringung nicht erkennen oder nicht nach dieser Einsicht handeln 

kann. 

(2) Die Unterbringung ist nur mit Genehmigung des Betreuungsgerichts zulässig. Ohne 

die Genehmigung ist die Unterbringung nur zulässig, wenn mit dem Aufschub Gefahr 

verbunden ist; die Genehmigung ist unverzüglich nachzuholen. 

(3) Der Betreuer hat die Unterbringung zu beenden, wenn ihre Voraussetzungen weg-

gefallen sind. Er hat die Beendigung der Unterbringung dem Betreuungsgericht unver-

züglich anzuzeigen. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn dem Betreuten, der sich in einem 

Krankenhaus, einem Heim oder einer sonstigen Einrichtung aufhält, durch mechani-

sche Vorrichtungen, Medikamente oder auf andere Weise über einen längeren Zeit-

raum oder regelmäßig die Freiheit entzogen werden soll.“18 

 
Deshalb bedarf es z.B. für die Anbringung eines Bettgitters oder Bauchgurts einer vor-

herigen Genehmigung in Form eines Beschlusses durch das Betreuungsgericht oder 

der rechtswirksamen Einwilligung der Nutzerin oder des Nutzers. „Ohne die Genehmi-

gung ist die Unterbringung [oder die FeM] nur zulässig, wenn mit dem Aufschub Gefahr 

verbunden ist; die Genehmigung ist unverzüglich nachzuholen.“19 Deshalb muss in 

jedem Fall eine rechtliche Betreuung für seinen Betreuten einen schriftlichen Antrag 

auf Genehmigung einer FeM beim örtlichen Betreuungsgericht stellen.20 Diesen prüft 

                                                           
§ 223 StGB, Misshandlung Schutzbefohlener § 225 StGB erfüllt sein. Darüber hinaus kann eigenmäch-
tiges Handeln aber auch arbeitsrechtliche Folgen für Mitarbeiter:innen haben.  
18 § 1831 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). 
19 Ebd.  
20 Vgl. Pardey, K.-D. (2005), S. 135.  
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das Gericht und stellt fest, ob eine bestimmte freiheitsentziehende Maßnahme (z.B. 

Anbringen eines Bettgitters) oder freiheitsentziehende Unterbringung (z.B. Unterbrin-

gung in einer geschlossenen Abteilung der Psychiatrie) erforderlich ist. Danach erlässt 

das Gericht einen Beschluss und stimmt bestimmten Maßnahmen zu oder lehnt den 

Antrag ab. Erst mit dem Beschluss darf die beantragte Maßnahme umgesetzt 

werden. Aufgrund der rechtlichen Relevanz bedarf es konkreter Handlungsanweisun-

gen und der Prüfung von alternativen Maßnahmen, um möglichst die Freiheit des ein-

zelnen Menschen nicht einzuschränken. Dieser Abwägungsprozess ist ein Grundsatz, 

welcher vorrangig beachtet werden muss, bevor FeM eingeleitet werden. Das hat ins-

besondere damit zu tun, dass es mitunter auch technische oder pädagogische Alter-

nativen gibt, die im Folgenden erläutert werden.  

 

3 Technische und pädagogische Alternativen zu freiheitsbeschrän-

kenden und freiheitsentziehenden Maßnahmen 

In der heilpädagogischen, pflegerischen und psychiatrischen Praxis werden – abhän-

gig vom individuellen Hilfebedarf – unterschiedliche Maßnahmen von freiheitsbe-

schränkenden und freiheitsentziehenden Maßnahmen, aber auch alternative Maßnah-

men zu deren Vermeidung eingesetzt. Alternative Maßnahmen können nach techni-

schen oder pädagogischen Maßnahmen unterschieden und sollten immer als bevor-

zugte Möglichkeit eingesetzt werden, um die Freiheit des einzelnen Menschen nicht 

zu beschneiden. Insofern sollten auch alle Mitarbeiter:innen der Ledder Werkstätten 

gGmbH diese alternativen Maßnahmen benennen und sicher anwenden können.  

3.1 Technische Alternativen zu einer FeM 

Es gibt verschiedene technische Alternativen zu freiheitsbeschränkenden und frei-

heitsentziehenden Maßnahmen wie z.B. Abrollmatten oder Niedrigpflegebetten bzw. 

Niederflurbetten.  

3.1.1 Abrollmatte bei Stürzen aus dem Pflegebett 

Abrollmatten oder auch sogenannte Fallschutzmatten werden insbesondere dann „bei 

Personen eingesetzt, die ihr Bett selbstständig verlassen bzw. dieses aufsuchen, mit 
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und ohne Mobilitätshilfsmittel. Sie bestehen aus rutschfestem Material, sodass die 

Matte auf dem Boden haften bleibt und nicht“ wegrutschen kann.21    

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativ können auch sogenannte Niedrigpflegebetten oder Niederflurbetten im Pfle-

gealltag eingesetzt werden.  

3.1.2 Niedrigpflegebetten & Niederflurbetten 

Niedrigpfegebetten und Niederflurbetten werden insbesondere dann eingesetzt, wenn 

„die Gefahr besteht, dass [die Pflegeperson] unbeabsichtigt aus dem Bett rollen 

könnte. Die Betten können zum Teil bis auf Bodenniveau abgesenkt werden. Auch 

wenn das Bett bis auf den Boden abgesenkt wird, um die Höhe bei unbeabsichtigtem 

                                                           
21 Hindrichs, S. & Fährmann, E. (2016), S. 137. 

© Ledder Werkstätten gGmbH, 2023: Pflegebett mit Abrollmatten  
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Herausrollen aus dem Bett zu verringern, bedarf es einer Rollschutzmatte, um die 

Person vor Verletzungen zu schützen.“22   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Hilfsmittel zur Sturzprophylaxe 

Verschiedene Pflegehilfsmittel können sowohl zur Sturzprophylaxe als auch zur För-

derung der Mobilität im Alltag „und der Selbstständigkeit“ eingesetzt werden.23 „Dabei 

muss beachtet werden, dass die von der pflegebedürftigen Person verwendeten Hilfs-

mittel dem Mobilitätsstatus und den individuellen Anforderungen entsprechen sollten. 

Der korrekte Einsatz sowie die Funktionstüchtigkeit des Hilfsmittels müssen fortlaufend 

geprüft werden.“24   

Stopper-Socken:  

Ein einfaches Hilfsmittel ist die sogenannte ‚Stoppersocke‘, auch Stoppsocke, ABS-

Socke oder Noppensocke genannt. Sie ist eine spezielle Ausführung einer Socke mit 

einer rutschfesten Sohle. Diese soll ein Ausrutschen auf glatten Fußböden verhindern. 

Dabei ist die Sohle i.d.R. mit rutschfesten Noppen besetzt, die aus Silikon oder Gummi 

gefertigt sind. 

 

 

 

                                                           
22 Ebd. 
23 Vgl. ebd., S. 123.  
24 Ebd. 

© Ledder Werkstätten gGmbH, 2023: Niedrigpflegebett – Abbildung 
ohne Abrollmatte 
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Gehwagen:  

Ein Gehwagen oder auch „Easy Walker“ genannt, ist ein Pflegehilfsmittel. Es wird zur 

Mobilität und Sturzprophylaxe eingesetzt.  Dabei dienen Gehwagen „dem Ausgleich 

von Gangunsicherheiten. Sie bieten Nutzer:innen mehr Stabilität als Rollatoren und 

werden auch für Gehübungen verwendet.“25  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
25 Ebd., S. 127.  

© Ledder Werkstätten gGmbH, 2023: Stoppersocken 

 

© Ledder Werkstätten gGmbH, 2023:           
Benutzung eines Gehwagens  
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Schutzpolster:  

Schutzpolster können eingesetzt werden, um bestimmte Körperpartien wie z.B. den 

Kopf, die Ellenbogen, die Handgelenke, die Hüfte, die Knie oder Schienbeine bei Stür-

zen zu schützen.26 Deshalb „ist es wichtig, zunächst zu ermitteln, welche Körperpartien 

besonders gefährdet sein könnten.“27 Weil i.d.R. der:die Nutzer:in das Schutzpolster 

im Alltag permanent tragen muss, ist das Thema Absprachefähigkeit wichtig. Denn 

diese Maßnahme ist nur sinnvoll, wenn sie auch akzeptiert wird.28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ggf. kann es auch sinnvoll sein, Schutzpolster nicht direkt am Körper, sondern bspw. 

am Rollstuhl anzubringen, um bestimmte Körperpartien vor Verletzungen zu schützen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 
 
 

                                                           
26 Vgl. ebd., S. 123. 
27 Ebd., S. 123. 
28 Vgl. ebd.  

© Ledder Werkstätten gGmbH, 2023: Kopfschutzpolster 

© Ledder Werkstätten gGmbH, 2023: Schutzpolster für 
Beine und Füße am Rollstuhl 
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3.2 Pädagogische Alternativen zu einer FeM 

Pädagogische Alternativen zu einer FeM sind alle Maßnahmen, die deeskalierend auf 

Nutzer:innen und Beschäftigte wirken. „Es lassen sich folgende Arten von Deeskalati-

onsstrategien unterscheiden:  

 Verbale Deeskalation: Zuhören, Interesse und Verständnis für die Situation der 

betroffenen Person signalisieren 

 Anbieten von Entspannungsaktivitäten (z.B. Bad, Sport, Essen, Musik) 

 Anbieten eines Rückzugs in eine reizärmere Umgebung 

 Verbale Grenzsetzung: eindeutige Benennung von Verhalten, welches uner-

wünscht und nicht tolerabel ist 

 Ankündigung einer FeM als letztes verbales Mittel“29  

 

4 Freiheitsbeschränkende und freiheitsentziehende Maßnahmen 

Sollten alternative Maßnahmen ausgeschöpft oder nicht (mehr) ausreichend sein, um 

den Schutz der Betroffenen zu gewährleisten, sind folgende Maßnahmen zur Freiheits-

beschränkung oder -entziehung der heilpädagogischen, pflegerischen und psychiatri-

schen Praxis zu prüfen und als letztes Mittel individuell anzuwenden. 

4.1 Bettgitter  

Das wohl bekannteste Hilfsmittel zur Sicherung bzw. Fixierung ist die Anbringung ei-

nes Bettgitters (Hochfahren des Bettseitenteils) am Pflegebett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Gather et al. (2017), S. 42. 

© Ledder Werkstätten gGmbH, 2023: Pflegebett mit hochge-
stellten Bettgitterseitenteilen 
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„Bettgitter sollen verhindern, dass die im Bett liegende Person aus dem Bett fällt oder 

selbstständig versucht, aufzustehen, weil sie:  

 ein breiteres Bett oder ein Bett an der Wand gewohnt ist und befürchtet, sich im 

Schlaf herauszudrehen, 

 sie eine erhöhte Sturzgefahr hat und dies momentan nicht selbst einschätzen 

kann, 

 sie aus therapeutischen Gründen auch gegen ihren Willen im Bett bleiben muss 

(z.B. wegen einer Operation). 

Der Einsatz einer Bettgitterseitenbegrenzung birgt insbesondere bei Personen, die 

nicht in der Lage sind, ihre aktuelle Situation und Sturzgefahr zu erkennen und ent-

sprechend zu handeln (z.B. bei Demenz), eine hohe Gefahr für Verletzungen. Wacht 

die Person beispielsweise in der Nacht auf und verspürt einen Harndrang, kann sie 

sich an ihre Sturzgefahr und die Erklärung am Abend, dass und warum Bettgitter am 

Pflegebett angebracht sind, nicht mehr erinnern. Sie wird eventuell versuchen, über 

das Bettgitter zu steigen.“30 Insofern gilt es immer abzuwägen, ob das Bettgitter eine 

bedarfsgerechte FeM ist. In manchen Fällen kann die Anbringung eines Bettgitters 

durchaus vorteilhaft sein, in anderen eben auch nicht. Deshalb muss immer im Einzel-

fall geklärt werden, ob freiheitsbeschränkende und freiheitsentziehende Maßnahmen 

zu vermeiden sind.  „Werden sie im Einzelfall erforderlich, sind sie unter Berücksichti-

gung des besonderen Schutzbedürfnisses der Nutzerinnen, Nutzer oder Werkstattbe-

schäftigten auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken und nur zulässig 

1. aufgrund rechtswirksamer Einwilligung der Nutzerin, des Nutzers oder der oder des 

Werkstattbeschäftigten, 

2. bei einwilligungsunfähigen Nutzerinnen, Nutzern oder Werkstattbeschäftigten mit 

Einwilligung der rechtlichen Betreuerin oder des rechtlichen Betreuers oder der oder 

des Bevollmächtigten und nach vorheriger Genehmigung des Betreuungsgerichts, 

3. nach einstweiliger Anordnung des Betreuungsgerichts oder 

4. wenn bei einem Aufschub Gefahr im Verzug ist. Im Fall der Nummer 4 ist die ge-

richtliche Genehmigung durch die Betreuerin, den Betreuer oder Bevollmächtigten un-

verzüglich nachzuholen. Ist keine Betreuerin, kein Betreuer oder Bevollmächtigter vor-

handen oder erreichbar, ist das Betreuungsgericht unverzüglich zu informieren. 

(2) Maßnahmen nach Absatz 1 sind ferner nur zulässig, solange und soweit 

                                                           
30 Hindrichs, S. & Fährmann, E. (2016), S. 47. 
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1. sie den gerichtlich oder in der Einwilligung festgelegten Umfang nicht überschreiten, 

2. die Nutzerin, der Nutzer oder die oder der Werkstattbeschäftigte vor Anwendung 

der Maßnahme über deren Notwendigkeit adressatengerecht aufgeklärt wurde, 

3. eine weniger eingreifende Maßnahme aussichtslos ist und 

4. aus Sicht der Nutzerin, des Nutzers oder der oder des Werkstattbeschäftigten der 

zu erwartende Nutzen die zu erwartenden Beeinträchtigungen deutlich überwiegt. 

Die Maßnahme ist sofort zu beenden, wenn ihre Voraussetzungen entfallen. “31 

Für den Fall, dass die oben genannten Kriterien nicht zutreffen, muss deshalb in jedem 

Einzelfall nach Alternativen zu freiheitsbeschränkenden und freiheitsentziehenden 

Maßnahmen gesucht werden. Ähnlich verhält es sich mit sogenannten Fixierungsgur-

ten im Bett oder am Rollstuhl.  

4.2 Fixierungsgurte und Gurtschlösser 

Fixierungsgurte können sowohl als „Bauchgurtsicherung im Bett“ oder am Rollstuhl (5-

Punkt-Fixierung mit Bauchgurt), an der Toilette oder auch am Duschstuhl eingesetzt 

werden.32   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 § 8 a WTG-NRW  
32 Vgl. Hindrichs, S. & Fährmann, E. (2016), S. 44. 

© Ledder Werkstätten gGmbH, 2013:               

Fixierungsgurt im Rollstuhl (Brustgurt) 
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Dabei werden durch mechanische Vorrichtungen (z.B. Bauchgurte, Riemen, Hand- 

und Fußmanschetten) Menschen an ein Pflegehilfsmittel ‚gefesselt‘. Diese Fesselung 

stellt eine freiheitsbeschränkende Maßnahme dar. Dadurch soll verhindert werden, 

dass der jeweilige Mensch sich nicht selbstständig fortbewegen kann. „Hauptgründe 

für bewegungs- und freiheitsbeschränkende Maßnahmen sind der Schutz vor Verlet-

zungen und Stürzen und sturzbedingten Verletzungen sowie herausforderndes Ver-

halten wie z.B. Unruhe, Rastlosigkeit, Fremd- und Selbstgefährdung.“33 Insofern wer-

den Fixierungen vorrangig zur Sicherheit bzw. zur Eigen- und Fremdgefährdung ein-

gesetzt.34 Wenn „die Bauchgurtsicherung […] als Grundsicherung im Pflegebett ein-

gesetzt“35 wird, weist das Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) 

ausdrücklich auf ein Verletzungsrisiko hin, welches im Zusammenhang mit Fixierun-

gen insbesondere „mit einem Bauchgurt im Bett“ entstehen könnte.36  

Daher müssen Mitarbeiter:innen während der Durchführung einer FeM – unabhängig 

davon, ob Bettgitter oder Fixierung – neben der korrekten Anwendung regelmäßig (d.h. 

mehrfach und wiederholt) das Verhalten des Nutzers bzw. des Beschäftigten überprü-

fen und sein Befinden kontrollieren. Die Einhaltung dieser fachlichen Aspekte ist nicht 

nur rechtlich relevant. Sie beugt auch einem potenziellen Verletzungsrisiko vor. 

                                                           
33 Ebd., S. 40. 
34 Vgl. ebd. 
35 Ebd.  
36 Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (2004). 

© Ledder Werkstätten gGmbH, 2013:               

Fixierung im Rollstuhl für Füße und Beine 
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In diesem Zusammenhang ist außerdem das Thema freiheitsentziehender Maßnah-

men während der Beförderung zu betrachten, denn auch hier kann eine Fixierung mit-

tels entsprechender Vorrichtungen notwendig sein. Ein Beispiel hierfür ist das unten 

abgebildete Gurtschloss, ein Abschnallschutz, durch den verhindert wird, dass die Per-

son den Sicherheitsgurt während der Fahrt selbstständig öffnen kann. 

 

 

 

Auch hier haben die verantwortlichen Mitarbeiter:innen der Ledder Werkstätten 

gGmbH die Verpflichtung, Alternativen vor der Beantragung einer entsprechenden 

FeM zu prüfen und – auch mit Blick auf die Umsetzung durch externes Personal wie 

etwa Busfahrer:innen – professionell und sensibel zu agieren. Eine Fixierung mit All-

tagsmaterialien (z.B. mit Schals oder Tüchern) während der Beförderung ist nicht zu-

lässig und in jedem Fall zu vermeiden.  

 

© Ledder Werkstätten gGmbH, 2023: Geschlossenes und geöffnetes 
Gurtschloss 
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5 Unterbringungsformen 

Für den Fall, dass alle alternativen Möglichkeiten ausgeschöpft worden sind, kann es 

mitunter zu einer freiheitsentziehenden Unterbringung kommen. „Eine freiheitsentzie-

hende Unterbringung ist dann gegeben, wenn der Betroffene gegen seinen Willen in 

einem begrenzten Bereich eines geschlossenen Krankenhauses oder einer anderen 

geschlossenen Einrichtung festgehalten wird und diesen nicht selbstständig verlas-

sen kann. Dazu kommt, dass sein Aufenthalt überwacht und seine Kontaktaufnahme 

mit Personen außerhalb dieser Einrichtung eingeschränkt wird.“37 Aber auch das 

Festhalten einer Person in abgeschlossenen Räumlichkeiten (d.h. jemanden einsper-

ren), bspw. innerhalb eines Wohn- oder Werkstattbereichs, stellt eine Form der frei-

heitsentziehenden Unterbringung dar, da die Person nicht die Möglichkeit hat, die 

Räumlichkeit selbstständig zu verlassen.  

Eine solche Unterbringung muss vorab mit dem:der Nutzer:in, ggf. der rechtlichen Be-

treuung, dem behandelnden Haus- bzw. Facharzt, dem Betreuungsgericht, den Mitar-

beiter:innen und der zuständigen Leitung der Ledder Werkstätten gGmbH abgestimmt 

werden. Denn eine freiheitsentziehende Unterbringung muss beim Betreuungsgericht 

beantragt und von dort genehmigt werden. Ausnahmen kann es nur geben, wenn „bei 

einem Aufschub Gefahr im Verzug ist.“38 Demnach müssen Einrichtungen der Einglie-

derungshilfe dafür Sorge tragen, dass freiheitsentziehende Unterbringungen grund-

sätzlich zu vermeiden sind. „Werden sie im Einzelfall [dennoch] erforderlich, sind sie 

unter Berücksichtigung des besonderen Schutzbedürfnisses der Nutzerinnen, Nutzer 

oder Werkstattbeschäftigten auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken und 

nur zulässig  

1. aufgrund rechtswirksamer Einwilligung der Nutzerin, des Nutzers oder der oder des 

Werkstattbeschäftigten,  

2. bei einwilligungsunfähigen Nutzerinnen, Nutzern oder Werkstattbeschäftigten mit 

Einwilligung der rechtlichen Betreuerin oder des rechtlichen Betreuers oder der oder 

des Bevollmächtigten und nach vorheriger Genehmigung des Betreuungsgerichts,  

3. nach einstweiliger Anordnung des Betreuungsgerichts.“39  

Deshalb muss unbedingt bei jeder freiheitsentziehenden Unterbringung darauf geach-

tet werden, dass die fachlichen sowie rechtlichen Rahmenbedingungen eingehalten 

                                                           
37 Institut für Betreuungsrecht. Kester-Haeusler-Forschungsinstitut (o.J.). 
38 § 8 a Abs. 1 Ziffer 4 WTG-NRW  
39 § 8 a Abs. 1 Ziffer 1-3 WTG-NRW  
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werden. Zudem müssen die entsprechende Durchführung dokumentiert und die Mitar-

beiter:innen regelmäßig zu dem Konzept zur Vermeidung von freiheitsentziehenden 

Unterbringungen oder freiheitsbeschränkenden und freiheitsentziehenden Maßnah-

men geschult werden.  

5.1 Zivilrechtliche Unterbringung nach § 1831 BGB 

Der überwiegende Anteil von freiheitsentziehenden Unterbringungen ist zivilrechtlicher 

Natur. Denn „es kann immer wieder Situationen geben, in denen Erwachsene vor sich 

selbst geschützt werden müssen, nötigenfalls durch fremd beschiedene Sicherungs-

maßnahmen.“40 Insofern ist das Kriterium der Selbstgefährdung der entscheidende 

Maßstab, damit es zu einer zivilrechtlichen Unterbringung nach § 1831 BGB kommen 

kann. Freiheitsentziehende Unterbringungen sind im Sinne des Gesetzes deshalb 

durch das Betreuungsgericht genehmigungspflichtig und „nur zulässig, solange sie 

zum Wohl des Betreuten erforderlich sind, weil  

1. auf Grund einer psychischen Krankheit oder geistigen oder seelischen Behinderung 

des Betreuten die Gefahr besteht, dass er sich selbst tötet oder erheblichen gesund-

heitlichen Schaden zufügt, oder  

2. zur Abwendung eines drohenden erheblichen gesundheitlichen Schadens eine Un-

tersuchung des Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung oder ein ärztlicher Eingriff 

notwendig ist, die Maßnahme ohne die Unterbringung des Betreuten nicht durchge-

führt werden kann und der Betreute auf Grund einer psychischen Krankheit oder geis-

tigen oder seelischen Behinderung die Notwendigkeit der Unterbringung nicht erken-

nen oder nicht nach dieser Einsicht handeln kann.“41  

Eine Unterbringung ohne Beschluss des Betreuungsgerichts ist nach § 1831 Abs. 2 

BGB nur dann zulässig, „wenn mit dem Aufschub Gefahr verbunden ist; die Genehmi-

gung ist unverzüglich nachzuholen.“42 Insofern hat der Gesetzgeber hohe Hürden er-

lassen, um die Freiheit jedes einzelnen Menschen zu schützen. Für das gerichtliche 

Verfahren müssen rechtliche Betreuer:innen oder die Bevollmächtigten einen Antrag 

auf Unterbringung beim örtlichen Betreuungsgericht stellen. Danach prüft das Gericht 

den Antrag und erlässt einen Beschluss, sodass die Unterbringung rechtskräftig wird 

und erst dann umgesetzt werden kann. Ähnlich verhält sich das gerichtliche Verfahren 

bei Zwangseinweisungen nach PsychKG NRW. 

                                                           
40 Vgl. Pardey (2005), S. 115.  
41 § 1831 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB). 
42 Ebd. 
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5.2 Zwangseinweisung nach PsychKG NRW 

Zwangseinweisungen nach PsychKG NRW sind Einweisungen eines Menschen ge-

gen seinen Willen in eine stationäre psychiatrische Einrichtung (Psychiatrie). Diese 

Maßnahmen kommen nur dann in Betracht, wenn Menschen aufgrund einer psychiat-

rischen Erkrankung und/oder Suchterkrankung nicht nur sich selbst gefährden, son-

dern wenn man im hohem Maße davon ausgehen kann, dass diese Menschen auch 

andere Menschen (Dritte) gefährden bzw. verletzen könnten. Diese Grundsätze sind 

im § 1 Abs. 1 PsychKG definiert. „Dieses Gesetz regelt  

1. Hilfen für Personen, bei denen Anzeichen einer psychischen Krankheit bestehen, 

die psychisch erkrankt sind oder bei denen die Folgen einer psychischen Krankheit 

fortbestehen (Betroffene),  

2. die Anordnung von Schutzmaßnahmen durch die untere Gesundheitsbehörde, so-

weit gewichtige Anhaltspunkte für eine Selbstgefährdung oder eine Gefährdung be-

deutender Rechtsgüter anderer auf Grund einer psychischen Krankheit bestehen, und  

3. die Unterbringung von den Betroffenen, die psychisch erkrankt sind und dadurch 

sich selbst oder bedeutende Rechtsgüter anderer erheblich gefährden. (2) Psychische 

Krankheiten im Sinne dieses § 1 Abs. 2 PsychKG sind behandlungsbedürftige Psy-

chosen sowie andere behandlungsbedürftige psychische Störungen und Abhängig-

keitserkrankungen von vergleichbarer Schwere.“43  

Zwangsmaßnahmen nach PsychKG NRW werden immer gegen den Willen des Be-

troffenen angeordnet, weil der Betroffene keine Absprachefähigkeit zeigt.  

 

6 Prozessbeschreibung  

Die nachfolgende Darstellung beschreibt und verdeutlicht den Prozess, das Vorgehen 

und die Zuständigkeiten im Zusammenhang mit FeM in der Ledder Werkstätten 

gGmbH. Sie soll Mitarbeiter:innen Handlungssicherheit bieten und ist wichtiger Teil der 

Unterweisung.  

 

 

 

 

                                                           
43 § 1 PsychKG.  
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7 Beschwerdemanagement  

Wenngleich die Ledder Werkstätten gGmbH großen Wert auf eine positive Fehlerkultur 

legt, kann es immer zu Missverständnissen oder fehlerhaftem Handeln von Mitarbei-

ter:innen kommen. Deshalb haben alle Nutzer:innen und Beschäftigten auch die Mög-

lichkeit zur Beschwerde. Dafür werden diese und/oder die rechtlichen Betreuer:innen 

noch vor Einführung einer FeM über das Recht zur – mündlichen und/oder schriftlichen 

Beschwerde – informiert. Beschwerden können darüber hinaus auch der Beirat der 

Nutzer:innen, der Werkstattrat oder die WTG-Behörde entgegennehmen. Unabhängig 

davon „haben Betroffene die Möglichkeit, beim zuständigen Gericht Rechtsmittel ein-

zulegen.“44 Damit Beschwerden angemessen bearbeitet werden können, hält die Led-

der Werkstätten gGmbH ein Beschwerdemanagement im Rahmen ihres Qualitätsma-

nagements-Systems vor, welches Beschwerden erfasst, löst und an die zuständigen 

Behörden übermittelt.  

Da Überlegungen zu FeM und möglichen Alternativen bestimmte selbst- oder fremd-

gefährdende Verhaltensweisen von Nutzer:innen oder Beschäftigten vorausgehen, 

muss in den Ledder Werkstätten in einem solchen Fall eine interne Meldung als „Be-

richt über ein besonderes Vorkommnis“ erfolgen. Dafür gibt es einen internen Prozess 

mit entsprechendem Meldeformular in beiden Geschäftsfeldern (vgl. Prozessbeschrei-

bung, Kapitel 6). Die Meldung eines besonderen Vorkommnisses wird durch die Lei-

tungen geprüft und, falls erforderlich, an den Leistungsträger (und ggf. weitere zustän-

dige Behörden) übermittelt.  

 

8 Dokumentationspflicht des Leistungserbringers 

Die Ledder Werkstätten gGmbH verpflichtet sich entsprechend des § 8 a Abs. 4 WTG-

NRW jede freiheitsentziehende Unterbringung und jede freiheitsbeschränkende und 

freiheitsentziehende Maßnahme zu dokumentieren und diese an die entsprechenden 

Aufsichtsbehörden weiterzuleiten bzw. auf Verlangen vorzulegen. „Die Dokumentation 

muss Angaben zur Genehmigung des Betreuungsgerichts, zur Einwilligung der recht-

lichen Betreuerin oder des rechtlichen Betreuers oder der oder des Bevollmächtigten 

beziehungsweise zur Einwilligung der Nutzerin oder des Nutzers oder der oder des 

                                                           
44 Gather et al. (2017), S. 72. 
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Werkstattbeschäftigten sowie zu der oder dem für die Anordnung und Überwachung 

der Durchführung der Maßnahme Verantwortlichen enthalten.“45  

Darüber hinaus ist die Einrichtung „verpflichtet, der Ombudsperson einmal jährlich eine 

Aufstellung über Art, Anzahl und Dauer der“ freiheitsentziehenden Unterbringungen 

sowie freiheitsbeschränkenden und freiheitsentziehenden Maßnahmen vorzulegen. 

Ebenso verpflichtet sich die Ledder Werkstätten gGmbH nach § 8 a Abs. 7 WTG-NRW 

der „Monitoring- und Beschwerdestelle […] in anonymisierter Form über jede 1. ge-

richtliche Genehmigung einer freiheitsentziehenden oder freiheitsbeschränkenden 

Maßnahme, 2. Abgabe einer Einwilligungserklärung zu einer freiheitsentziehenden o-

der freiheitsbeschränkenden Maßnahme, die keinem gerichtlichen Genehmigungsvor-

behalt unterliegt, und 3. einzelne durchgeführte Maßnahme zu den Nummern 1 und 2 

zu informieren.“ Diese Meldungen wird die Ledder Werkstätten gGmbH „jeweils zum 

letzten Werktag eines Quartals“ beibringen.  

 

 
Dokumentationspflichten des Leistungsanbieters 
 

Rechtgrund-
lage 

Aufgaben 
 

§ 8 a Abs. 4 
WTG-NRW   

Allgemeine Dokumentationspflicht  
1. Angaben zur Genehmigung des Betreuungsgerichts 
2. Einwilligungserklärung (z.B. Rechtliche Betreuung, Bevollmächtigten 

oder Nutzer) 
3. Verantwortlichen Mitarbeiter:innen für die Durchführung und Überwa-

chung der Maßnahme benennen 
4. Vorlage der Dokumentation bei Begehung der WTG-Behörde 

§ 8 a Abs. 6 
WTG-NRW  

Einmal jährliche Mitteilung an Ombudsperson  
1. Art,  
2. Anzahl und  
3. Dauer der freiheitsentziehenden oder freiheitsbeschränkenden Maß-

nahmen 

§ 8 a Abs. 7 
WTG-NRW  

Anonymisierte Mitteilung an Monitoring- und Beschwerdestelle 
1. Gerichtliche Genehmigung über freiheitsentziehende oder freiheitsbe-

schränkende Maßnahmen 
2. Abgabe über Einwilligungserklärung zu freiheitsentziehenden oder 

freiheitsbeschränkenden Maßnahme, die keinem gerichtlichen Ge-
nehmigungsvorbehalt unterliegt 

3. Anonymisierte Mitteilung jeweils zum letzten Werktag eines Quartals 

Tabelle: Dokumentationspflichten des Leistungsanbieters, eigene Darstellung  

 

                                                           
45 § 8a Abs. 4 WTG.  
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9 Regelmäßige Unterweisung und Fortbildung  

Das vorliegende Konzept zur Vermeidung von freiheitsentziehenden Unterbringungen 

oder freiheitsbeschränkenden und freiheitsentziehenden Maßnahmen (FeM) ist kom-

plex. Deshalb bedarf es der regelmäßigen Unterweisung und Schulung der Mitarbei-

ter:innen, damit das vorliegende Konzept auch rechtssicher in der Praxis umgesetzt 

werden kann. Demnach verpflichtet sich die Ledder Werkstätten gGmbH, alle zwei 

Jahre (und nach Bedarf) die Mitarbeiter:innen in den Geschäftsfeldern zur Vermeidung 

von freiheitsentziehenden Unterbringungen oder freiheitsbeschränkenden und frei-

heitsentziehenden Maßnahmen zu schulen. Verantwortlich für die Durchführung und 

Dokumentation der Unterweisungen sind die Geschäftsbereichsleitungen (GBL) und 

die Bereichs- oder Teamleitungen (BL oder TL). Dabei werden zunächst die GBL und 

BL/TL unterwiesen und diese schulen anschließend die Mitarbeiter:innen vor Ort. Falls 

keine Bereichsleitung vorhanden ist, liegt die Zuständigkeit bei der Geschäftsbereichs-

leitung.   

 
Freiheitsbeschränkende und freiheitsentziehende Maßnahmen 
 

Rechtsgrund-
lage: 

§ 8 Abs. 2 WTG-NRW: Einrichtungen der Eingliederungshilfe mit um-
fassendem Leistungsangebot sind nach § 8 Abs. 2 WTG-NRW ver-
pflichtet ihre Mitarbeitenden, über das Konzept zu freiheitsbeschrän-
kenden und freiheitsentziehenden Maßnahmen zu unterweisen und sie 
„mit Alternativen zu diesen Maßnahmen vertraut zu machen und [sie] 
regelmäßig zu schulen.“ 

Inhalte:  Klärung von Definitionen und Begriffen   

 Was sind freiheitsbeschränkende und freiheitsentziehende Maß-
nahmen?  

 Fixieren des Betroffenen durch mechanische Vorrichtungen, Ein-
sperren des Betroffenen, Sedierende Medikamente, Sonstige Vor-
kehrungen 

 Arbeits-, zivil-, und strafrechtliche Folgen eigenmächtigen Han-
delns  

 Vermeidung und Alternativen zu freiheitsbeschränkenden freiheits-
entziehenden Maßnahmen   

 Zivilrechtliche Unterbringung nach § 1831 BGB  

 Unterbringung nach PsychKG NRW  

 Prozessbeschreibung der Ledder Werkstätten gGmbH 

 Dokumentation 

Häufigkeit: Regelmäßige Pflichtfortbildung   alle 2 Jahre 

Durchführung: GBL und BL / TL  

Teilnahme: Mitarbeiter:innen beider Geschäftsfelder 
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10 Einbindung der Nutzer:innen im Geschäftsfeld Wohnen und Indi-

viduelle Dienste und der Beschäftigten im Geschäftsfeld Arbeit und 

Berufliche Bildung 

Laut § 8 Abs. 2 und 3 WTG sind die Nutzer:innen und Beschäftigten in das Konzept 

zur Vermeiddung von freiheitsentziehenden Maßnahmen einzubinden: „Die Nutzerin-

nen und Nutzer sind durch regelmäßige adressatengerechte Informationsveranstaltun-

gen zu sensibilisieren. 

(3) Die Konzepte sind unter Mitwirkung der Gremien, die die Interessen der Beteiligten 

vertreten, zu erstellen. Sie sind regelmäßig von den Leistungsanbieterinnen und Leis-

tungsanbietern unter Mitwirkung dieser Gremien zu evaluieren. Hierbei sind im Einzel-

fall die erforderlichen und angemessenen Vorkehrungen zu treffen.“ 

Um die Partizipation der genannten Personen zu gewährleisten, wird das Konzept so-

wohl im Werkstattrat als auch im Beirat der Nutzer:innen vorgestellt und bei Bedarf 

unter Wahrung der Mitwirkungsrechte angepasst und weiterentwickelt.  
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12 Rechtsgrundlagen 

Art 1 Abs. 1 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland 

„(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Ver-

pflichtung aller staatlichen Gewalt.“ 

 

Art 2 Abs. 1 Satz 1 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland 

„(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit.“ 

 

§ 8 WTG-NRW - Gewaltprävention, freiheitsbeschränkende und freiheitsentzie-

hende Maßnahmen  

„(1) Die Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter treffen geeignete Maßnahmen 

zum Schutz aller Beteiligten vor jeder Form der Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch, 

einschließlich ihrer geschlechtsspezifischen Aspekte. Dazu haben sie Konzepte zur 

Gewaltprävention in Textform zu entwickeln. Die Schutzkonzepte beinhalten mindes-

tens Präventionsstrategien und Interventionskonzepte. Die Inhalte und deren prakti-

sche Umsetzung sind den Beschäftigten regelmäßig zu vermitteln und dies zu doku-

mentieren. Diese Dokumentationen sind bei Überprüfungen vorzulegen. § 37a des 

Neunten Buches Sozialgesetzbuch bleibt unberührt. 

(2) Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter müssen zusätzlich ein Konzept zur 

Vermeidung von freiheitsentziehenden Unterbringungen oder freiheitsbeschränken-

den und freiheitsentziehenden Maßnahmen vorlegen. Darin ist auch die Trennung zwi-

schen Anordnung, Durchführung und Überwachung der Maßnahmen zu regeln sowie 

eine verantwortliche Person für die Anordnung und Überwachung der Durchführung 

der Maßnahme zu benennen. Die Beschäftigten sind mit Alternativen zu diesen Maß-

nahmen vertraut zu machen und regelmäßig zu schulen. Die Nutzerinnen und Nutzer 

sind durch regelmäßige adressatengerechte Informationsveranstaltungen zu sensibi-

lisieren. 

(3) Die Konzepte sind unter Mitwirkung der Gremien, die die Interessen der Beteilig-

ten vertreten, zu erstellen. Sie sind regelmäßig von den Leistungsanbieterinnen und 

Leistungsanbietern unter Mitwirkung dieser Gremien zu evaluieren. Hierbei sind im 

Einzelfall die erforderlichen und angemessenen Vorkehrungen zu treffen.“ 
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§ 8a WTG-NRW - Vermeidung, Durchführung und Dokumentation von freiheits-

entziehenden Unterbringungen und freiheitsbeschränkenden und freiheitsent-

ziehenden Maßnahmen  

„(1) Freiheitsentziehende Unterbringungen sowie freiheitsbeschränkende und frei-

heitsentziehende Maßnahmen sind zu vermeiden. Werden sie im Einzelfall erforder-

lich, sind sie unter Berücksichtigung des besonderen Schutzbedürfnisses der Nutze-

rinnen, Nutzer oder Werkstattbeschäftigten auf das unbedingt notwendige Maß zu be-

schränken und nur zulässig 

1. aufgrund rechtswirksamer Einwilligung der Nutzerin, des Nutzers oder der oder des 

Werkstattbeschäftigten, 

2. bei einwilligungsunfähigen Nutzerinnen, Nutzern oder Werkstattbeschäftigten mit 

Einwilligung der rechtlichen Betreuerin oder des rechtlichen Betreuers oder der oder 

des Bevollmächtigten und nach vorheriger Genehmigung des Betreuungsgerichts, 

3. nach einstweiliger Anordnung des Betreuungsgerichts oder 

4. wenn bei einem Aufschub Gefahr im Verzug ist. 

Im Fall der Nummer 4 ist die gerichtliche Genehmigung durch die Betreuerin, den Be-

treuer oder Bevollmächtigen unverzüglich nachzuholen. Ist keine Betreuerin, kein Be-

treuer oder Bevollmächtigter vorhanden oder erreichbar, ist das Betreuungsgericht un-

verzüglich zu informieren. 

(2) Maßnahmen nach Absatz 1 sind ferner nur zulässig, solange und soweit 

1. sie den gerichtlich oder in der Einwilligung festgelegten Umfang nicht überschreiten, 

2. die Nutzerin, der Nutzer oder die oder der Werkstattbeschäftigte vor Anwendung 

der Maßnahme über deren Notwendigkeit adressatengerecht aufgeklärt wurde, 

3. eine weniger eingreifende Maßnahme aussichtslos ist und 

4. aus Sicht der Nutzerin, des Nutzers oder der oder des Werkstattbeschäftigten der 

zu erwartende Nutzen die zu erwartenden Beeinträchtigungen deutlich überwiegt. 

Die Maßnahme ist sofort zu beenden, wenn ihre Voraussetzungen entfallen. 

(3) Bei Fixierungen in Form der vollständigen Aufhebung der Bewegungsfreiheit durch 

mechanische Hilfsmittel ist eine ärztliche Anordnung und eine regelmäßige ärztliche 

Überprüfung notwendig. Zudem sind eine ständige persönliche Bezugsbegleitung so-

wie die Beobachtung mit kontinuierlicher Kontrolle der Vitalfunktionen sicherzustellen. 

(4) Jede freiheitsentziehende Unterbringung und jede Anwendung von freiheitsbe-

schränkenden und freiheitsentziehenden Maßnahmen ist zu dokumentieren. Die Do-

kumentation muss Angaben zur Genehmigung des Betreuungsgerichts, zur Einwilli-
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gung der rechtlichen Betreuerin oder des rechtlichen Betreuers oder der oder des Be-

vollmächtigten beziehungsweise zur Einwilligung der Nutzerin oder des Nutzers oder 

der oder des Werkstattbeschäftigten sowie zu der oder dem für die Anordnung und 

Überwachung der Durchführung der Maßnahme Verantwortlichen enthalten. Die Do-

kumentation ist von den zuständigen Behörden und Stellen im Rahmen ihrer Regel-

prüfungen zur Qualitätssicherung zu prüfen. 

(5) Nach Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 1 ist der Nutzerin, dem Nutzer oder der oder 

dem Werkstattbeschäftigten unverzüglich ein geeignetes Angebot zur Nachbespre-

chung zu machen. Dabei sind die Gründe für die Maßnahme zu erläutern, die Wahr-

nehmungen der Nutzerin oder des Nutzers zu erfragen und Alternativen zu bespre-

chen. 

(6) Die Nutzerin oder der Nutzer oder die oder der Werkstattbeschäftigte können nach 

Durchführung einer Maßnahme nach Absatz 1 Satz 1 die Ombudsperson einschalten 

oder sich an das Betreuungsgericht wenden. Auf diese Möglichkeit sind die Nutzerin, 

der Nutzer oder die oder der Werkstattbeschäftigte spätestens nach Beendigung der 

Maßnahmen hinzuweisen. Die Einrichtung ist verpflichtet, der Ombudsperson einmal 

jährlich eine Aufstellung über Art, Anzahl und Dauer der Maßnahmen nach Absatz 1 

Satz 1 vorzulegen. 

(7) Die Monitoring- und Beschwerdestelle ist durch die Leistungsanbieterinnen und 

Leistungsanbieter in anonymisierter Form über jede 

1. gerichtliche Genehmigung einer freiheitsentziehenden oder freiheitsbeschränken-

den Maßnahme, 

2. Abgabe einer Einwilligungserklärung zu einer freiheitsentziehenden oder freiheits-

beschränkenden Maßnahme, die keinem gerichtlichen Genehmigungsvorbehalt unter-

liegt, und 

3. einzelne durchgeführte Maßnahme zu den Nummern 1 und 2 zu informieren. 

Die Meldung hat jeweils zum letzten Werktag eines Quartals zu erfolgen. 

(8) Für freiheitsbeschränkende Maßnahmen, die keinem gerichtlichen Genehmigungs-

vorbehalt unterliegen, gelten die Regelungen für Maßnahmen nach Absatz 1 Satz 1 

entsprechend. 
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§ 8b WTG-NRW - Einwilligung der Nutzerinnen, Nutzer und Werkstattbeschäf-

tigten, Betreuerinnen und Betreuer  

(1) Eine freiheitsentziehende Unterbringung oder eine Maßnahme, die die Freiheit be-

schränkt oder entzieht und ausschließlich auf rechtswirksamer Einwilligung der Nutze-

rin, des Nutzers oder der oder des Werkstattbeschäftigten beruht, ist nur zulässig, 

wenn sie mit der Nutzerin oder dem Nutzer oder der oder dem Werkstattbeschäftigten 

vorab erarbeitet und schriftlich festgehalten wurde. Hierbei sind mit der Nutzerin oder 

dem Nutzer oder der oder dem Werkstattbeschäftigten 

1. die Maßnahme, 

2. die Art der Anwendung, 

3. der Nutzen der Maßnahme, 

4. die Nachteile der Maßnahme und 

5. die mögliche Dauer der Maßnahme mit dem nötigen Zeitaufwand 

ohne Ausübung unzulässigen Drucks und missbräuchlicher Einflussnahme zu bespre-

chen. Bestehen nach der Besprechung mit der Nutzerin oder dem Nutzer oder der 

oder dem Werkstattbeschäftigten Anhaltspunkte für eine Einwilligungsunfähigkeit im 

Hinblick auf die konkrete Maßnahme, so ist durch die Hinzuziehung einer Ärztin oder 

eines Arztes festzustellen, dass keine Einwilligungsunfähigkeit im Hinblick auf die kon-

krete Maßnahme vorliegt. 

(2) Bei Umsetzung des Absatzes 1 sind rechtliche Betreuerinnen und Betreuer oder 

Bevollmächtigte zu beteiligen, sofern die Nutzerin oder der Nutzer oder die oder der 

Werkstattbeschäftigte nicht widersprechen. Die Nutzerin oder der Nutzer oder die oder 

der Werkstattbeschäftigte sind darauf hinzuweisen, dass sie oder er die Einwilligung 

jederzeit widerrufen können. Widerrufen Nutzerinnen, Nutzer oder Werkstattbeschäf-

tigte ihre Einwilligung, dürfen eine freiheitsentziehende Unterbringung sowie freiheits-

beschränkende und freiheitsentziehende Maßnahmen nur mit der Einwilligung der 

rechtlichen Betreuung oder der oder des Bevollmächtigten und Genehmigung des Be-

treuungsgerichts erfolgen. In regelmäßigen Abständen, spätestens nach Ablauf von 

drei Monaten ist zu überprüfen, ob die Vereinbarung nach Absatz 1 fortbestehen soll 

und keine Anhaltspunkte für eine Einwilligungsunfähigkeit im Hinblick auf die Maßnah-

men vorliegen. 
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§ 1831 Freiheitsentziehende Unterbringung und freiheitsentziehende Maßnah-

men  

„(1) Eine Unterbringung des Betreuten durch den Betreuer, die mit Freiheitsentziehung 

verbunden ist, ist nur zulässig, solange sie zum Wohl des Betreuten erforderlich ist, 

weil  

1. aufgrund einer psychischen Krankheit oder geistigen oder seelischen Behinderung 

des Betreuten die Gefahr besteht, dass er sich selbst tötet oder erheblichen gesund-

heitlichen Schaden zufügt, oder 

2. zur Abwendung eines drohenden erheblichen gesundheitlichen Schadens eine Un-

tersuchung des Gesundheitszustands, eine Heilbehandlung oder ein ärztlicher Eingriff 

notwendig ist, die Maßnahme ohne die Unterbringung des Betreuten nicht durchge-

führt werden kann und der Betreute auf Grund einer psychischen Krankheit oder geis-

tigen oder seelischen Behinderung die Notwendigkeit der Unterbringung nicht erken-

nen oder nicht nach dieser Einsicht handeln kann. 

(2) Die Unterbringung ist nur mit Genehmigung des Betreuungsgerichts zulässig. Ohne 

die Genehmigung ist die Unterbringung nur zulässig, wenn mit dem Aufschub Gefahr 

verbunden ist; die Genehmigung ist unverzüglich nachzuholen. 

(3) Der Betreuer hat die Unterbringung zu beenden, wenn ihre Voraussetzungen weg-

gefallen sind. Er hat die Beendigung der Unterbringung dem Betreuungsgericht unver-

züglich anzuzeigen. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn dem Betreuten, der sich in einem 

Krankenhaus, einem Heim oder einer sonstigen Einrichtung aufhält, durch mechani-

sche Vorrichtungen, Medikamente oder auf andere Weise über einen längeren Zeit-

raum oder regelmäßig die Freiheit entzogen werden soll. 

(5) Die Unterbringung durch einen Bevollmächtigten und die Einwilligung eines Bevoll-

mächtigten in Maßnahmen nach Absatz 4 setzen voraus, dass die Vollmacht schriftlich 

erteilt ist und die in den Absätzen 1 und 4 genannten Maßnahmen ausdrücklich um-

fasst. Im Übrigen gelten die Absätze 1 bis 4 entsprechend.“ 

 

§ 14 PsychKG - Sofortige Unterbringung  

„(1) Ist bei Gefahr im Verzug eine sofortige Unterbringung notwendig, kann die örtliche 

Ordnungsbehörde die sofortige Unterbringung ohne vorherige gerichtliche Entschei-

dung vornehmen, wenn ein ärztliches Zeugnis über einen entsprechenden Befund vor-

liegt, der nicht älter als vom Vortage ist. Zeugnisse nach Satz 1 sind grundsätzlich von 
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Ärztinnen oder Ärzten auszustellen, die im Gebiet der Psychiatrie und Psychotherapie 

weitergebildet oder auf dem Gebiet der Psychiatrie erfahren sind. 

Sie haben die Betroffenen persönlich zu untersuchen und die Notwendigkeit einer so-

fortigen Unterbringung schriftlich oder elektronisch zu begründen. Will die örtliche Ord-

nungsbehörde in der Beurteilung der Voraussetzungen für eine sofortige Unterbrin-

gung von einem vorgelegten ärztlichen Zeugnis abweichen, hat sie den Sozialpsychi-

atrischen Dienst der unteren Gesundheitsbehörde zu beteiligen. 

(2) Nimmt die örtliche Ordnungsbehörde eine sofortige Unterbringung vor, ist sie ver-

pflichtet, unverzüglich beim zuständigen Amtsgericht einen Antrag auf Unterbringung 

zu stellen. In diesem Antrag ist darzulegen, warum andere Hilfsmaßnahmen nicht aus-

reichten und eine gerichtliche Entscheidung nicht möglich war. 3 Ist die Unterbringung 

und deren sofortige Wirksamkeit nicht bis zum Ablauf des auf den Beginn der soforti-

gen Unterbringung folgenden Tages durch das Gericht angeordnet, so sind die Be-

troffenen von der ärztlichen Leitung des Krankenhauses, bei selbstständigen Abteilun-

gen von der fachlich unabhängigen ärztlichen Leitung der Abteilung (ärztliche Leitung), 

zu entlassen.“ 

 

 

 


